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Beteiligung der Öffentlichkeit gem. §13 b BauGB in Verbindung § 13a BauGB und § 3 (2) BauGB, der Behörden
gem. § 4 (2) BauGB und Abstimmung der Planung benachbarter Gemeinden untereinander § 2 (2) BauGB

G E M E I N D E  D I E M E L S E E
B e b a u u n g s p la n  N r. I / 1 4  " A m  B ö rn c h e n "

Im Auftrag der 
GEMEINDE DIEMELSEE
Am Kahlenberg 1
34519 Diemelsee

PLANUNG: 21. 11. 2022
Gezeichnet: Steffen Butterweck
Geprüft: Bernd Wecker

P L A N E N T W U R F

Öffentlich bekannt gemacht:                   14. 12. 2021  

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS [§ 2 BauGB]:                     14. 02. 2020

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 12. 11. 2020 den Bebauungsplan Nr. I/14 "Am
Börnchen" in der Gemarkung Adorf (Diemelsee) gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen.

5. SATZUNGSBESCHLUSS

2. BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT [§ 3 (2) BauGB]
Öffentlich bekannt gemacht:                    14. 12. 2021    
Möglichkeit zur Einsichtnahme:       vom 22. 12. 2021 bis einschl. 25. 01. 2022

3. BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN [§ 4 (2) BauGB]
Mit Schreiben vom:                   21. 12. 2021  

7. AUSFERTIGUNGSVERMERK
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Ge-
meindevertretung übereinstim mt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfah-
rensvorschriften eingehalten wurden. 

Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Anregungen und Bedenken sowie die Stellungnah-
men der Träger öffentlicher Belange am 07. 12. 2021 geprüft. Das Ergebnis über die Berücksichti-
gung der Stellungnahme wurde mit Schreiben vom 07. 12. 2021 mitgteilt.

IV. AUFSTELLUNGS- UND GENEHMIGUNGSVERMERK

Aufgestellt nach dem Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung (BauNVO), der Planzeichenver-
ordnung (PlanZV) sowie § 91 der Hessischen Bauordnung (HBO) jeweils in der zum Zeitpunkt der Offenlegung gültigen Fassung 

4. PRÜFUNG DER ANREGUNGEN                 12. 11. 2020

............................................................................................................................................
(Unterschrift)
Volker Becker, Bürgermeister

(Ort, Datum, Siegelabdruck)

Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan mit Begründung nach § 10 (4) 
BauGB eingesehen werden kann, ist am 12.  11.  2020 ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit 
der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan Nr. I/14 "Am Börnchen" wirksam geworden.
Hinweis zur Bekanntmachung 
Gem. § 215 (2) BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 (1) S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungs- und des Flächennutzungsplans und nach § 214 (3) S. 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs gem. § 215 (1) BauGB unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Diemelsee unter Dar-
legung des die Verletzung oder den Mangel begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach§ 214 (2a) BauGB beachtlich sind.

6. INKRAFTSETZUNG

............................................................................................................................................
(Unterschrift)
Volker Becker, Bürgermeister

(Ort, Datum, Siegelabdruck)

............................................................................................................................................
(Unterschrift)
Volker Becker, Bürgermeister

(Ort, Datum, Siegelabdruck)

N A C H RIC H T LIC H E  Ü B E R N A H M E N  U N D  HIN W EIS E  [§ 9 Abs. 6 BauGB]

TEIL A  P L A N Z EIC H E N  U N D  T E X T F E S T S E T Z U N G E N TEIL B  P L A N Z EIC H N U N G

I. B A U P L A N U N G S R E C H T LIC H E  F E S T S E T Z U N G E N  [§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m § 1 bis 23 BauNVO]

Der Anwendungsbereich der textlichen Festsetzungen ist durch den zeichnerisch dargestellten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. I/14 "Am Börnchen" festgesetzt. Die Größe des Änderungsbereiches beträgt circa 19 857, 4  Quadratmeter.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  [§ 9 Abs. 7 BauGB]

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG  [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO und § 6 BauNVO]

[1.1] Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen werden nach der besonderen Art ihrer baulichen Nutzung (Baugebiete) 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 4 BauNVO als "Allgemeine Wohngebiete [WA]" festgesetzt.

Allgemeine Wohngebiete  [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO]
WA

[1.2]

[1.3] Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Allgemein zulässig sind Wohngebäude, die der Versorgung 
des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe sowie Anla-
gen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

[1.4] Auf Grundlage von § 1 Abs. 6 BauNVO sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbe-
betriebe und Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen auch ausnahmsweise nicht zulässig.

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG  [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 - 21 BauNVO]

[2.1] Das Maß der baulichen Nutzung wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 16 BauNVO durch Festsetzung 
der Grundflächenzahl, die Höhe der baulichen Anlagen und der Zahl der Vollgeschosse bestimmt. Bei der Berechnung des 
Maßes der baulichen Nutzung, sind die auf den privaten Grundstücksflächen festgesetzten Flächen mit Pflanzbindung ein-
zubeziehen. Die Höhe baulicher Anlagen darf die in der Planzeichnung dargestellte zulässige Gesamthöhe (GH) in Me-
ter, bezogen auf das Normalhöhen Null (NHN) als Bezugspunkt für das Deutsche Haupthöhennetz 2016, nicht überschreiten.

[2.2] Für das Allgemeine Wohngebiet [WA] wird das Maß der baulichen Nutzung wie folgt bestimmt:
[2.2.1] Der zulässige überbaubare Flächenanteil eines Baugrundstückes beträgt 0,3. 
[2.2.2] Die zulässige Traufhöhe (TH) baulicher Anlagen beträgt 6,25 Meter, die zulässige Firsthöhe (FH) 9,50 Meter. Ausnahms- 

weise darf die zulässige Traufhöhe durch einen Zwerchhausgiebel um 2,30 Meter überschritten werden.
[2.2.3] Die zulässige Zahl der Vollgeschosse beträgt 2,0.

[2.3] Bei Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen werden die erforderlichen Bezugspunkte wie folgt bestimmt:
[2.3.1] Die Firsthöhe (FH) beschreibt den Abstand zwischen der Oberkante Fertigfußboden des Erdgeschosses (OKFF) und bei 

geneigten Dächern der Oberkante (OK) der Dachhaut des Firstes.
[2.3.2] Die Traufhöhe (TH) beschreibt den Abstand zwischen der Oberkante Fertigfußboden des Erdgeschosses (OKFF) bis 

zum oberen Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante (OK) der Dachhaut.
[2.3.3] Bei der Gestaltung der Dachform als Flachdach ist die Traufhöhe als limitierende Höhenbegrenzung für die Gestaltung 

der Höhe der baulichen Anlagen anzunehmen. Als oberer Bezugspunkt wird die Traufhöhe (TH) als Abstand zwischen 
der Oberkante Fertigfußboden des Erdgeschosses (OKFF) bis zum höchsten Punkt des Hauptgesimses (Attika) bestimmt. 
Bei Flachdächern und flach geneigten Dächern (bis 19 Grad) darf die Traufhöhe ausnahmsweise um 0,5 Meter über-
schritten werden.  

3. BAUWEISE  [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO]

[3.] Die Bauweise wird als offene Bauweise (o) festgesetzt.

[4.3] Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO außerhalb der überbaubaren Flächen sind entlang der öffentlichen Stra-
ßenverkehrsflächen nur dann zulässig, wenn die Belange des öffentlichen Verkehrs nicht beeinträchtigt werden.

Baugrenze [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB][4.2]

überbaubare Grundstücksfläche

4. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO]

[4.1] Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 1 BauNVO durch Bau-
grenzen festgesetzt.

8. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR 
UND LANDSCHAFT  [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

[8.3] Unbelasteter Erdaushub ist vorrangig innerhalb der Flächen des räumlichen Geltungsbereiches zu verwerten und inner-
halb der Freianlagengestaltung naturnah einzuarbeiten. 

9. FLÄCHEN FÜR DAS ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLAN- 
ZUNGEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 24 lit. a BauGB]

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 lit. a BauGB) 

[9.1]

[9.2] Die Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind mit einheimischen und stand-
ortgerechten Bäumen und Sträuchern in einem Raster von 1,50 x 1,50 Meter flächendeckend zu begrünen. Grundstücks-
bezogen ist je angefangene 250 Quadratmeter mindestens ein großkroniger oder je 150 Quadratmeter ein kleinkroniger 
Baum zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 

II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 HBO]

2. GESTALTUNG VON EINFRIEDUNGEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO]

[2.1] Stützbauwerke zur Sicherung des natürlichen Geländes sind an den Nachbargrenzen allgemein zulässig. Die zulässige 
Höhe für ein Stützbauwerk, das nicht lediglich der Sicherung des natürlichen Geländes dient, sondern eine Aufschüt-
tung begrenzt, darf maximal 1,50 Meter betragen.

5. VERKEHRSFLÄCHEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

Straßenverkehrsfläche, öffentlich  (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) [5.1]

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, öffentlich (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg

[5.3]

7. GRÜNFLÄCHEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB]

Grünfläche, öffentlich  (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) [7.1]

KAMPFMITTEL

DENKMALSCHUTZ

ALTLASTEN- ODER ALTLASTENVERDACHTSFÄLLE

VERWERTUNG VON BODENAUSHUB | VORBEUGENDER BODENSCHUTZ

STRASSENBAULASTTRÄGER - HESSEN MOBIL STRAßEN UND VERKEHRSMANAGEMENT BAD AROLSEN

6. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB]

[6.1] Flächen für Versorgungsanlagen; hier Verteilung, Nutzung und Speicherung von Strom
[§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB]

Werden bei Bodeneingriffen farbliche oder geruchliche Auffälligkeiten festgestellt, so sind die Arbeiten in diesen Bereichen zu unterbrechen und das Regierungsprä-
sidium Kassel bezüglich der Festlegung der weiteren Vorgehensweise einzuschalten.

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettres-
te entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde 
zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG).

Werden bei Bodeneingriffen kampfmittelverdächtige Gegenstände gefunden, so sind die Arbeiten in diesen Bereichen sofort zu unterbrechen und der Kampfmittel-
räumungsdienst des Landes Hessen unverzüglich bezüglich der Festlegung der weiteren Vorgehensweise einzuschalten.

Aufgrund eventueller Emissionen der angrenzenden Landstraße Nr. 3078 können weder gegen den Straßenbaulastträger noch gegen die Gemeinde Diemelsee als 
Trägerin der Planungshoheit Ansprüche geltend gemacht werden. Kosten oder anteilige Kosten für Schutzmaßnahmen werden ebenfalls nicht übernommen. Die Si-
cherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs darf durch Blendwirkungen in Form von Reflexionen des Sonnenlichts, die von Moduloberflächen potentieller Anlagen 
zur Gewinnung solarer Strahlungsenergie ausgehen, nicht beeinträchtigt werden.

Bei der Verwertung des im Rahmen der Bauarbeiten anfallenden Erdaushubs sind die Randbedingungen der "Handlungsempfehlung zur rechtlichen Beurteilung von 
Aufschüttungen und bei Auf- und Einbringen von Bodenmaterial auf Böden" vom 27.10.2015 (StAnz. Nr. 46/2015, S. 1150) zu beachten. 
Maßnahmen zum Bodenschutz bei der Baudurchführung
• Schutz des Mutterbodens nach § 202 Baugesetzbuch; von stark belasteten oder befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden abzutragen, Sachgerechte Zwi-
   schenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens  
• Vermeidung von Bodenverdichtungen; bei verdichtungsempfindlichen Böden (Feuchte) und Böden mit einem hohen Funktionserfüllungsgrad hat die Belastung des 
   Bodens so gering wie möglich zu erfolgen, d.h. gegebenenfalls Einsatz von Baggermatten, breiten Rädern oder Kettenlaufwerken etc. und die Berücksichtigung der 
   Witterung beim Befahren von Böden.
• Ausreichend dimensionierte Baustelleneinrichtung und Lagerflächen nach Möglichkeit im Bereich bereits verdichteter bzw. versiegelter Böden sowie gegebenen-
   falls Verwendung von Geotextil oder Tragschotter.
• Wo logistisch möglich, sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, z.B. durch Absperrung mit Bauzäunen oder Einrichtung fester Baustraßen und Lager-
   flächen; bodenschonende Einrichtung und Rückbau.
• Vermeidung von Fremdwasserzufluss; gegebenenfalls vom Hang herabkommender Niederschlag ist z.B. durch einen Entwässerungsgraben an der hangaufwärts 
  gelegenen Seite des Grundstückes während der Bauphase, um das unbegrünte Grundstück herumzuleiten; Anlegen von Rückhalteeinrichtungen und Retentions-
  flächen.
• Lagerflächen vor Ort sind aussagekräftig zu kennzeichnen; die Höhe der Boden-Mieten darf 2 Meter bzw. 4 Meter bei Ober- bzw. Unterboden nicht übersteigen 
• Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei mehrmonatiger Standzeit zu profilieren, gegebenenfalls unter Verwendung von Geotextil oder Ero-
  sionsschutzmatten, gezielt zu begrünen und regelmäßig zu kontrollieren.
• Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Wiederverwertung des Bodenaushubs am Eingriffsort, d.h. der Ober- und Unterboden ist separat auszubauen, zu 
   lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einzubauen.
•  Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden, d.h. verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten und vor Auftrag des Oberbodens und der Eingrünung 
   zu lockern (Tiefenlockerung). Danach darf der Boden nicht mehr befahren werden.
• Zuführen organischer Substanz und Kalken (Erhaltung der Bodenstruktur, hohe Gefügestabilität, hohe Wasserspeicherfähigkeit, positive Effekte auf    

    Bodenorganismen)

GRZ = 0,3 Z   = II
           WA          o

TH   = 6,25 FH = 9,50

GRZ = 0,3 Z   = II
           WA          o

TH   = 6,25 FH = 9,50

10. SONSTIGE PLANZEICHEN
[10.1] Flurstück mit Flurstücksnummer und Flurstücksgrenzen

(Flurstück mit Zuordnungslinie und Flurstücksgrenzen)

[10.2] Gebäude (für Wohnnutzung, Wirtschaft oder Gewerbe) mit Hausnummer

[10.3] Grenze der Flur [10.4] Grenze der Gemarkung

[10.5] Bemaßung in Meter10
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 DER GEMEINDE DIEMELSEE
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Unterschrift (Bauamt)

GEMARKUNG ADORF
FLUR 015
MASSSTAB 1:1.000

PLANUNG: 21. 11. 2022

ÄNDERUNG
DATUM NAME

PLANUNGSBÜRO BIOLINE

LIC HTENFELS,....................................

 .........................................
Unterschrift (Bioline).

[10.6] Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets

IM MISSIONEN AUS DER LANDWIRTSCHAFT
Aufgrund eventueller Emissionen der angrenzenden forst- und landwirtschaftlichen Betriebe können weder gegen die Betriebsinhaberinnen noch gegen die Gemein-
de Diemelsee als Trägerin der Planungshoheit Ansprüche geltend gemacht werden. Kosten oder anteilige Kosten für Schutzmaßnahmen werden ebenfalls nicht über-
nommen.

Zweckbestimmung Parkanlage  (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) [7.2]

[8.1] Die öffentliche und private Außenbeleuchtung an Gebäuden und Freiflächen (z.B. Wege, Parkplätze) ist energiespa-
rend, blendfrei, streulichtarm sowie arten- und insektenfreundlich zu gestalten und auf das notwendige Maß zu reduzie-
ren. Zulässig sind daher nur voll abgeschirmte Leuchten, die im installierten Zustand nur unterhalb der Horizontalen ab-
strahlen (0 % Upward Light Ratio) und Leuchtmittel mit für die meisten Arten wirkungsarmen Spektrum wie bernstein-
farbenes bis warmes Licht entsprechend den Farbtemperaturen von 1.600 bis 2.400, max. 3.000 Kelvin. Flächige Fas-
sadenanstrahlungen, freistrahlende Röhren und rundum strahlende Leuchten (Kugelleuchten, Solarkugeln) mit einem 
Lichtstrom höher als 50 Lumen sind unzulässig. Nicht zuässig sind flächige Anstrahlungen ohne Informationsvermitt-
lung. 

[8.2] Zum allgemeinen Schutz wildlebender Tiere, insbesondere von Vögeln, ist es nicht zulässig, Bäume, die außerhalb des 
Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebü-
sche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen o-
der zu beseitigen; zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen o-
der zur Gesunderhaltung von Bäumen. 

[8.4] In den Baugebieten sind Geh- und Fahrwege für den nicht motorisierten Verkehr in wasser- und luftdurchlässigem Auf-
bau herzustellen, sofern dem keine wasserwirtschaftliche oder andere öffentlich-rechtliche Belange entgegenstehen.

1. BEGRÜNUNG VON BAULICHEN ANLAGEN SO WIE DIE NUTZUNG, GESTALTUNG UND BE-
PFLANZUNG DER GRUNDSTÜCKSFREIFLÄCHEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO]

[8.5] Die Dachflächen von Gebäuden sind unter Beachtung der brandschutztechnischen Bestim mungen mit einer standort-
gerechten Vegetation extensiv zu begrünen. Die Stärke der Vegetationstragschicht muss im Mittel mindestens zehn Zen-
timeter betragen. Von der Dachbegrünung ausgenommen sind verglaste Flächen und technische Aufbauten. Die Aus-
nahme von der Verpflichtung zur Begrünung der Dachflächen gilt nicht für Photovoltaikanlagen. 

[8.6] Das anfallende Niederschlagswasser der Dachflächen ist über ein getrenntes Leitungsnetz in eine Retentionszisterne 
(bewirtschaftungsfähige Zisterne zur Brauchwassernutzung) mit einem Volumen von 4,5 Liter/Quadratmeter Grund-
stücksfläche, auf dem jeweiligen Grundstück abzuleiten. 

[1.1] Gestaltung und Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen 
[1.1.1] Gestaltung der Grundstücksfreiflächen: In den Baugebieten sind mindestens 80 Prozent der nicht überbaubauten Grund-

stücksflächen als Grün- bzw. Gartenfläche anzulegen und zu unterhalten. Angerechnet werden alle Pflanz-, Einsaat-, 
und Sukzessionsflächen mit natürlichem Bodenaufbau.

[1.1.2] Die Anlage von Schottergärten sowie und Kies- und Steinbeeten mit versiegelten und/oder halbversiegelten Gartenbe-
reichen ist nicht zulässig.

[1.2] Bepflanzung von Grundstücksfreiflächen
[1.2.1] Je angefangene 300 Quadratmeter Grundstücksfläche ist mindestens ein großkroniger Baum oder je angefangene 150 

Quadratmeter Grundstücksfläche ein kleinkroniger Baum zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 
[1.2.2] Für festgesetzte Baum- und Strauchpflanzungen sind standortgerechte einheimische Laubgehölze zu verwenden und 

zu erhalten.
[1.2.3] Großkronige Bäume müssen einen Mindeststammumfang von 16-18 Zentimeter, kleinkronige Bäume einen Mindest-

stam mumfang von 12-14 Zentimeter, gemessen in 1,00 Meter Höhe über dem Erdboden, aufweisen. 
[1.2.4] Vorgartenflächen sind unversiegelt anzulegen und gärtnerisch zu gestalten. Befestigte Flächen (Geh- und Fahrflächen) 

dürfen insgesamt 40 Prozent der Vorgartenfläche nicht überschreiten. 

[2.2] Die Stützbauwerke zur Sicherung des natürlichen Geländes oder möglicher Aufschüttungen sind als Natursteinmauer 
oder als begrüntes Verbundsystem "Bewehrte Erde" zu gestalten.

Straßenbegrenzungslinie[5.2]
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